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1. EINLEITUNG 

Die Bentley Endovascular Group AB (publ) (nachfolgend das „Unternehmen“; gemeinsam mit 
ihren Tochtergesellschaften nachfolgend auch „Bentley“, die „Gruppe“ oder „wir“) ist ein 
international tätiges Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Schweden und 
weltweiten Tochtergesellschaften. 

Die Environmental Policy definiert die Umweltziele von Bentley als Bestandteil unserer 
unternehmerischen Leistung. Wir verpflichten uns, hochwertige Produkte so bereitzustellen, 
dass ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz für unsere Mitarbeitenden gewährleistet wird 
und unsere Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden. Wir werden im Einklang mit 
den einschlägigen bundes-, landes- und kommunalrechtlichen Umweltvorschriften handeln, 
und wir sind bestrebt, in all unserem Handeln umweltbezogene Best-Practice-Verfahren 
anzuwenden. 

2. ZWECK 

Der Verwaltungsrat (das „Board“) der Bentley Endovascular Group AB (publ) hat diese 
Environmental Policy (nachfolgend „Richtlinie”) angenommen. 

Diese Richtlinie definiert das Bekenntnis des Unternehmens für nachhaltiges Wachstum 
ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt. Diese Richtlinie ist in allen Ländern zu befolgen, 
in denen das Unternehmen tätig ist. 

3. ANWENDUNGSBEREICH 

Diese Richtlinie gilt für alle unbefristet oder befristet beschäftigten Mitarbeitenden des 
Unternehmens (einschließlich etwaiger Vermittler, Tochtergesellschaften oder verbundenen 
Unternehmen). Sie gilt ebenso für jede natürliche oder juristische Person, die mit dem 
Unternehmen in Verbindung steht oder Funktionen im Zusammenhang mit dem 
Unternehmen oder in dessen Namen bzw. Auftrag ausübt. Dazu zählen unter anderem 
Mitglieder des Boards, Zeitarbeitskräfte, Aushilfen, Auftragnehmer, Berater und Lieferanten. 
Alle Mitarbeitenden und verbundenen Personen haben die in dieser Richtlinie dargelegten 
Grundsätze zu befolgen. 

4. GRUNDSÄTZE 

 Der Code of Conduct von Bentley besagt, dass wir die zehn Prinzipien des UN Global Compact 
für nachhaltige Wertschöpfung anwenden. Diese Richtlinie verdeutlicht Bentleys 
Bestrebungen in Bezug auf die Umwelt, wobei die Prinzipien des UN Global Compact 
besagen, dass Unternehmen einen vorsorgenden Ansatz im Umgang mit Umweltproblemen 
unterstützen sollten, indem sie: 

• Initiativen ergreifen, um ein größeres Umweltbewusstsein zu fördern; und 
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• die Entwicklung und Verbreitung von umweltfreundlichen Technologien 
beschleunigen. 

 Bentley hat sich zum Ziel gesetzt, durch aktive und systematische Arbeit für die Umwelt zu 
einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 

5. ARBEIT FÜR DIE UMWELT 

Wir sind bestrebt,  

• die Umwelt, einschließlich der Vermeidung von Umweltverschmutzung, zu schützen. 

• die Anforderungen der Umweltgesetzgebung und andere Umweltanforderungen in 
den Ländern, in denen Bentley tätig ist, einzuhalten. 

• die Auswirkungen des Energieverbrauchs und des Verkehrs auf die Umwelt zu 
minimieren. 

• in unseren Aktivitäten Energie, Wasser, Werkstoffe und andere natürliche Ressourcen 
effizient einzusetzen.  

• Produktionsabfälle und Emissionen zu minimieren. 

• bei der Beschaffung und Entwicklung von Produkten und Verfahren die Umwelt zu 
berücksichtigen. 

• das Vorsorgeprinzip zu beachten und daran zu arbeiten, gefährliche Stoffe und 
Materialien in unseren Betrieben, Produkten/Dienstleistungen und Verfahren zu 
reduzieren und zu ersetzen. 

• die direkten und indirekten Umweltauswirkungen unseres Unternehmens im 
gesamten Produktlebenszyklus und in der gesamten Wertschöpfungskette zu 
begrenzen. 

• unsere Richtlinie gegenüber Mitarbeitenden und anderen Stakeholdern zu 
kommunizieren. 

6. EINBINDUNG VON STAKEHOLDERN  

Wir berichten unseren Stakeholdern regelmäßig über unsere Ziele und den aktuellen Status. 
Wir stehen in einem kontinuierlichen Dialog mit unseren Mitarbeitenden, Kunden, 
Lieferanten und anderen relevanten Stakeholdern, um das Bewusstsein für ökologische 
Nachhaltigkeit zu schärfen und die gemeinsame Verantwortung dafür zu fördern. 

7. VERKNÜPFTE DOKUMENTE  

• Code of Conduct Policy 

* * * * 
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